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Grundsatz bedarf weiterer Ausgestaltung und rechtlicher Si
cherungen. Dazu gehört eine umfassendere Bestellung von 
Verteidigern, z. B. für Jugendliche und für alle Beschuldigten 
und Angeklagten, die aus persönlichen Gründen oder wegen 
der Kompliziertheit der Sache in ihrer Verteidigungsfähigkeit 
behindert sind!

3. Das Recht auf Verteidigung im Ermittlungsverfahren ist 
weiter auszugestalten.

4. Die Tätigkeit des Rechtsanwalts als Verteidiger muß 
zur Sicherung und Verwirklichung des Rechts auf Verteidi
gung stärkere Aufmerksamkeit und Unterstützung erhalten. 
Seine Rechte und die Arbeitsbedingungen müssen erweitert 
und verbessert werden.

Diese konsequente Ausgestaltung des Rechts auf Vertei
digung im Strafverfahren der DDR entspricht den völker
rechtlichen Forderungen aus der Konvention über Bürger
rechte und politische Rechte vom 16. Dezember 1966/* Weitere 
Untersuchungen und konkrete rechtliche Schritte sind erfor
derlich, um international übliche Verfahren und demokra
tische Grundsätze stärker in unserem Strafverfahren anzu
wenden. Das betrifft z. B. die Freilassung des inhaftierten 
DDR-Bürgers nach Sicherheitsleistung, die Einführung eines 
wirklichen Haftprüfungsverfahrens und mehr gesellschaft
liche Öffentlichkeit. Es gehört zu den völkerrechtlich aner
kannten Grundsätzen, daß dem Angeklagten angemessene 
Zeit für die Vorbereitung seiner Verteidigung und den Um
gang mit seinem Verteidiger gegeben werden muß. Das sind 
Garantien, die Bedeutung für die Gewährleistung der Rechte 
von Beschuldigten und Angeklagten haben und damit zugleich 
Garantien für ein demokratisches Strafverfahren sind.

Notwendig sind weitere wissenschaftliche Untersuchungen 
zum Inhalt und zur Wirksamkeit der Tätigkeit gesellschaft
licher Kräfte im Strafverfahren. Das betrifft ihren Beitrag 
zur Erreichung der sozialen Zielstellungen des Verfahrens 
und die Erfüllung der unmittelbaren strafrechtlichen und 
strafprozessualen Aufgabenstellungen. Abzuschaffen ist die 
zur Zeit geübte Praxis, Kollektivaussprachen bereits im 
Ermittlungsverfahren zu organisieren, um die Meinung des 
Kollektivs zur Straftat zu ermitteln und Vorschläge zur Er
ziehung zu erhalten.5 Das verstößt gegen das Prinzip der 
Präsumtion der Unschuld und stellt eine öffentliche Vorver
urteilung dar. Außerdem ist die allein quantitative Bewertung 
der Teilnahme möglichst vieler gesellschaftlicher Kräfte noch 
kein Gradmesser für Demokratie im Strafverfahren.

Eine wesentliche Bedingung für das Wirken demokrati
scher Elemente im Strafverfahren ist die Durchführung eines 
Verfahrens nach kontradiktorischer Maxime. Dies muß 
sowohl über die Ausgestaltung der Prozeßsubjektstellung der 
Beteiligten im Prozeß erfolgen als auch durch einen Stil der 
Durchführung des Verfahrens, der es erlaubt, ja fördert, daß 
sachlich und kulturvoll gestritten wird. Dieses Streiten muß 
von dem Streben nach Wahrheitsfindung getragen sein, bei 
dem die Positionen, Meinungen und Argumente aller Betei
ligten vorgebracht und geprüft werden.

4 Internationale Konvention über Bürgerrechte und politische 
Rechte vom 16. Dezember 1966 (GBl. II 1974 Nr. 6 S. 58).

5 Vgl. H. Weber, a. a. O., S. 176.
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Gegenwärtig wird der Entwurf eines Richtergesetzes, der 
von einer Arbeitsgruppe des Ministeriums der Justiz unter 
Einbeziehung von Vertretern der Rechtswissenschaft und Ju
stizpraktikern erarbeitet wurde, mit den Richtern diskutiert. 
Damit'wird einer Verpflichtung der Regierung entsprochen, 
„der Volkskammer Vorschläge für die Neufassung des Ge
richtsverfassungsgesetzes und für die Erarbeitung eines Rich
tergesetzes“ zu unterbreiten mit dem Ziel, „die unterschied
lichen Funktionen von Legislative, Exekutive und Jurisdik
tion genau festzulegen und exakt voneinander abzugrenzen, 
um auch Garantien gegen Amts- und Machtmißbrauch zu 
haben“.1

Mit diesem Beitrag soll auf einige wesentliche Überle
gungen zum Anliegen und zum Inhalt des Entwurfs sowie 
zu den Vorschlägen aus den ersten Diskussionen aufmerk
sam gemacht werden, die für den weiteren Meinungsaus
tausch von Bedeutung sein könnten, ohne daß alle mit dem 
Richtergesetz verbundenen Fragen und Probleme umfas
send erörtert werden.

Ziel der Regelung:
Ausgestaltung der Rechtsstellung des Richters

Mit dem Richtergesetz soll die Rechtsstellung der Richter 
entsprechend ihrem verfassungsmäßigen Rang so ausgestal
tet werden, daß ihre spezifische Verantwortung im arbeits
teiligen System staatlicher Machtausübung klar und eindeu
tig bestimmt wird. Das schließt ein, den Richter nicht mit 
einem Staatsfunktionär der Legislative oder Exekutive 
gleichzustellen, denn er ist in der Ausübung der Rechtspre
chung nicht wie dieser verpflichtet, den Weisungen des 
Dienstvorgesetzten Folge zu leisten. Das Richtergesetz muß 
rechtliche Garantien dafür enthalten, daß der Richter seinen 
verfassungsmäßigen Auftrag, Recht zu sprechen und dabei 
nur an die Verfassung und die Gesetze der DDR gebunden 
zu sein, auch tatsächlich erfüllen kann (Art. 96 Abs. 1 Verf.).

Solche juristischen Garantien können nicht allein der vor
gesehenen Neufassung des Gerichtsverfassungsgesetzes Vor
behalten bleiben. Das ist wegen des Grundsatzcharakters des 
GVG, das vordergründig die Stellung der Gerichte, nicht aber 
der Richter regelt, unmöglich.1 2

Mit dem Richtergesetz soll schwerpunktmäßig der Status 
des B e r u f s  richters bestimmt werden. Zugleich soll auch 
die rechtliche Stellung der ehrenamtlichen Richter (Schöffen, 
Mitglieder der Konflikt- und Schiedskommissionen) Eingang 
finden. Hierzu gibt es unterschiedliche Auffassungen. In der 
Diskussion sprechen sich einige Richter dafür aus, nur ein 
Gesetz für den Berufsrichter zu schaffen und die Stellung 
der ehrenamtlichen Richter in einer Ordnung zu regeln. Da
gegen spricht m. E„ daß nach Art. 96 der Verfassung die Be
fugnis zur Ausübung der Rechtsprechung nicht nur den Be
rufsrichtern, sondern gleichberechtigt auch den Schöffen und 
Mitgliedern der gesellschaftlichen Gerichte übertragen ist, die 
sie real auch ausüben, bedenkt man nur die hohe Zahl der 
von den Konfliktkommissionen gelösten Arbeitsrechtsstrei
tigkeiten bzw. die Rechtsprechung der gesellschaftlichen Ge
richte bei weniger schwerwiegenden Straftaten und bei Ver
fehlungen.

Kern der Rechtsstellung des Richters: 
Unabhängigkeit der Rechtsprechung

Im Teil I des Entwurfs sind die Grundsätze richterlicher 
Verantwortung und die Garantien für die Unabhängigkeit 
der Richter geregelt. Diese bilden den Kern der Rechtsstel
lung sowohl der Berufs- als auch der ehrenamtlichen Rich
ter.

Gegenwärtig ist die richterliche Unabhängigkeit als Bin
dung an das Gesetz und im Zusammenhang mit der Wahl 
geregelt (Art. 95 und 96 Verf.). Es hat sich aber gezeigt, 
daß die Wahl der Berufsrichter die notwendige Unabhängig
keit nicht garantiert. Vielmehr birgt die mit der Wahl ver
bundene Pflicht zur Berichterstattung, die häufig einer Re
chenschaftslegung gleichkam, wie sie nur weisungsgebun
denen Staatsfunktionären auferlegt werden darf, die Gefahr 
einer Einschränkung der Unabhängigkeit in sich. Dies um 
so mehr, als künftig in weitaus größerem Umfange als bis
her Verwaltungsentscheidungen der Exekutive der gericht
lichen Nachprüfung unterliegen sollen. Es zeigte sich in der 
Vergangenheit auch, daß die Wahl zunehmend formalen Cha
rakter trug und die verfassungsmäßige Stellung des Berufs
richters in der Gesellschaft damit nicht umfassend gesichert 
wurde. Deshalb soll der Berufsrichter künftig auf Lebenszeit 
in seine Dienststellung berufen werden. Das setzt allerdings 
eine Änderung der Verfassung voraus.

Die Rechtsprechung muß tatsächlich im Namen des Vol
kes ausgeübt werden. Sie darf nicht der Gefahr der Beein
flussung durch die Interessen verschiedener politischer Rich
tungen unterliegen. Deshalb muß der Richter solche Bedin
gungen vorfinden, die es ihm ermöglichen, frei von jeglichem 
äußeren Druck, von wem auch immer er ausgehen mag, 
eigenverantwortlich auf der Grundlage festgestellter Tatsa
chen und in Übereinstimmung mit den Gesetzen und Rechts
vorschriften nach seiner richterlichen Überzeugung zu ent
scheiden. Daher soll es künftig jedermann verboten sein, auf 
ein Gerichtsverfahren und auf eine Gerichtsentscheidung 
außerhalb prozessualer Rechte und Pflichten Einfluß auszu-. 
üben. Eine Mißachtung dieses Verbots soll unter Strafe ge
stellt werden.3

1 Vgl. H. Modrow, „Diese Regierung wird eine Regierung des Vol
kes und der Arbeit sein“, ND vom 18./19. November 1989, S. 4.

2 Vgl. K. Wünsche, „Gedanken zur Novellierung des Gerichtsverfas
sungsgesetzes“, NJ 1989, Heft 12, S. 499 ff.

3 Ein entsprechender Straftatbestand ist im Entwurf des 6. Straf
rechtsänderungsgesetzes vorgesehen.


